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Übersichtslageplan

Vogelschutzgebiet "Beeder Bruch"

Biotoptypen (in 70% -iger Transparenz)
Auwald
sonstiger Laubwald
Waldmantel/Waldsaum
Weidengebüsch feucht-
wechselfeucht
Acker
seggen- und binsenreiche 
Nasswiese
Waldsimsenflur
Wiese frischer Standorte
Wiese feuchter, wechsel-
feuchter oder nasser Standorte
Weide frischer Standorte
Weide feuchter, nasser oder 
wechselfeuchter Standorte
genutzte Streuobstwiese
brachgefallene Streuobstwiese, 
verbuscht
Ackerbrache
Wiesenbrache trockener Standorte
Wiesenbrache frischer Standorte
Wiesenbrache feuchter, wechsel-
feuchter oder nasser Standorte
Wiesenbrache frischer Standorte, 
verbuscht

Weidenbrache frischer Standorte
Weidenbrache feuchter, wechsel-
feuchter oder nasser Standorte
Hecke/Gehölz, Laubbaum
Hecke/Gehölz, Nadelbaum
Feldgehölz
Baumreihe/Baumhecke/
Baumgruppe
Einzelbaum/Einzelgehölz 
Laubbaum
Gebäude, sonstiges Bauwerk
voll versiegelte Fläche
Asphaltstraße, -weg
Brücke
Schotterweg, -fläche
Sand
Schotterrasen, Bankette
Wiesenweg
Garten inkl. Zufahrten und 
Stell- und Hofflächen
Garten, beweidet mit Ziegen 
und Mufflons
Zierrasen, Intensivrasen
Bach

Furt/Viehweg, fast 
vegetationsfrei
Entwässerungsraben
wasserführender Graben 
mit heterogener Ufer-
vegetation
Teich, Tümpel, 
Kleingewässer
Schilf-Röhricht
Ried, Seggenried, Rohr-
glanzgras, heterogen
Flutmulde mit Wiese 
feuchter Standorte
mesotrophe Hochstau-
denflur, feucht-nass
Hochstaudenflur, 
feucht-nass
Ufersaum
Verlandungsbereich
Ruderalflur
Landwirtschaftliches 
Betriebsgelände
mobiler Hochsitz
stationärer Hochsitz

WSG III

WSG II

Maßnahmen
Betroffene Bereiche

Wasserregime und Renaturierung

Renaturierung des Schwarzweiher- und 
Höllengrabens

Schilfflächen

Dauerweideflächen

Wiesen

feuchte Hochstauden, Seggenriede, 
sonstige Röhrichte

Ackerflächen

Besucherlenkung
Flächenmaßnahmen

W3: keine Sohlenräumung mehr
W4. Anlage weiterer kleinerer 
Gräben
W7: Anlage weiterer Flutmulden
R1: Öffnung der verrohrten Be-
reiche

R2: Ausbau der Betonhalbschalen
R3: Renaturierung mit oder ohne Ausbau der Betonhalbschalen
S1: Schilfflächen erhalten und in mehrjährigem Abstand 
durch teilweises Abbrennen oder Schneiden verjüngen
Wei1: Extensive Beweidung mit Heckrindern, Wasserbüffeln 
und Konik-Pferden
Wei2: Umtriebsweide wie bisher oder Überführung in extensive
Wiesennutzung oder Integration in Dauerweideflächen
Wie1: Starke Extensivierung der Wiesennutzung mit Brache-
streifen
Wie2: Extensivierung der bestehenden Wiesennutzung;
 zweischürig
Wie3: Extensivierung der bestehenden Wiesennutzung;
 einschürig
Wie4: Nutzung wie bisher, Exensivierung erwünscht
Wie5: 1. Mahd ab 15.7., sonst keine Auflagen
GR1: Mähen bzw. Mulchen der Flächen in einem 5-10 jährigen 
Rhythmus; immer Teilbereiche stehen lassen
GR1 oder Wei1: Mähen bzw. Mulchen der Flächen in einem 5-10 
jährigen Rhythmus oder extensive Beweidung mit Heckrindern, 
Wasserbüffeln und Konik-Pferden
A1: Umwandlung in Wiesen oder Wiesenbrachen als Pufferzone 
zu den ökologisch hochwertigen Biotopen
A2: Entwicklung von 5m breiten Ackerrainen
A3: Entwicklung von „Lerchenfenstern“
Flugzonengrenze für Modelflugplatz
Übernahme des  Maßnahmenplanes der WRRL

Vogelschutzgebiet

Ausschnitt aus der TK 100, Maßstab verändert

Bezeichnung Beschreibung Priorität (evtl. mit Anmerkungen)  
Extensivierung von Wiesen 

Wie1 

Starke Extensivierung der Wiesennutzung in 
einem 10m breiten Streifen um die 
bestehenden Gräben herum. Die früheste 
Mahd erfolgt ab dem 15.7. Ca. 30 % des 
Streifens werden als Brache über den Winter 
erhalten. Die Brachflächen wechseln reihum. 

mittel (Wiesenpieper, Bekassine) 

Wie2 
Extensivierung der bestehenden 
Wiesennutzung: 1. Mahd erfolgt bis zum 5.6., 
die 2.Mahd frühestens ab Ende August. 

gering 
mittel: für Großen Feuerfalter und Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Wie3 
Extensivierung der bestehenden 
Wiesennutzung: Einschürig, Mahd frühestens 
ab dem 15.7; Mahdrhythmus 1-3 jährig 

hoch 
Beibehaltung des jetzigen Pflegerhythmus 

Wie4 Nutzung wie bisher, Extensivierung aber 
wünschenswert 

gering 
Wie5 1. Mahd ab 15.7., sonst keine Auflagen gering 

Feuchte Hochstauden, Seggenriede, sonstige Röhrichte 
GR1 

Mähen bzw. Mulchen der Flächen in einem 5-
10 jährigen Rhythmus mit Austrag des 
Schnitt- bzw. Mulchgutes; immer Teilbereiche 
stehen lassen 

mittel 

Ackerflächen 
A1 

Umwandlung in Wiesen oder Wiesenbrachen 
als Pufferzone zu den ökologisch 
hochwertigen Biotopen 

mittel 

A2 Entwicklung von 5m breiten Ackerrainen mittel 
A3 

Entwicklung von „Lerchenfenstern“, keine 
Einsaat = Fehlstellen im Acker, Größe 
mindestens 20 m², Anzahl mindestens 2/ha 

gering 

Besucherlenkung/Öffentlichkeitsarbeit 
B1 

Auslagerung des bestehenden 
Modellfugplatzes aus dem VSG; Begrenzung 
der Flugzonen nach Süden 

hoch 

B2 
Errichtung von Holzzäunen entlang der 
Haupteingangsbereiche mit Entwicklung von 
1-3m breiten Brachestreifen 

hoch 
Bei Ausdehnung der Weidefläche kann dies an 
diesen Stellen unterbleiben 

B3 
Schilder von verschiedenen Vögeln, 
möglichst viele verschiedene (Weißstorch, 
Bekassine, Wiesenpieper, …) 

gering 
Aber sehr wünschenswert 

B4 Schilder mit Hinweisen auf 
Beweidungsprojekt  

gering 
Aber sehr wünschenswert 

Sonstiges 
ohne Signatur Jagdverbot auf Wasservögel im VSG und in 

einem Puffer von 300m um die VSG-Grenzen 
hoch 
 

 
 

Erklärung der Maßnahmen-Nummern 
 

Bezeichnung Beschreibung Priorität (evtl. mit Anmerkungen)  
Wasserregime 

W1 Standortvorschläge für leichte Wehre gering (hoch nur, wenn die Wasser-Ein-
leitungen entfallen) 

W2 Bestehendes Auslaufbauwerk erhalten, evtl. 
optimieren 

hoch (sanieren, um den Wasserstand 
besser regulieren zu können) 

W3 Keine Sohlräumung mehr 
hoch, da sich sonst der Grundwasserspie-
gel angrenzend schnell absenken wird (ins-
besondere dort, wo sich in den Gräben ho-
he Ablagerungen befinden) 

W4 Überlaufbereich kontrollieren und ggf. mit ei-
ner Erd-Lehm-Tonmischung auffüllen 

hoch 

W5 Unterbindung der Drainagewirkung durch 
Verschluss der Entwässerungsgräben 

mittel (für Wiesenpieper, Braunkehlchen 
und Bekassine wünschenswert) 

W6 
Einbau einer Schwelle mit unterhalb an-
schließendem durchwanderbarem Gefälleab-
schnitt 

gering (hoch nur, wenn R1-R3 realisiert 
werden) 

W7 Anlage von Flutmulden gering (Kompensationsmaßnahme der 
Stadt Homburg) 

W8  Überprüfung der Grundwassersituation (ohne 
Kartendarstellung) 

hoch  

Renaturierung des Schwarzweiher- und Höllengrabens 
R1 Öffnung von verrohrten Graben- und Bach-

Bereichen 
gering 

R2 Ausbau der vorhandenen Betonhalbschalen gering 
R3 Renaturierung mit oder ohne Ausbau der Be-

tonhalbschalen 
gering 

Schilfflächen 
S1 

Schilfflächen erhalten und in mehrjährigem 
Abstand durch teilweises Abbrennen oder 
Schneiden verjüngen 

gering – (mittel) 

Dauerweideflächen 

Wei1 Extensive Beweidung mit Heckrindern, Was-
serbüffeln und Konik-Pferden 

hoch: für bestehende Dauerweideflächen 
Mittel: für die Erweiterung der Weideflächen 
für die Bereiche südwestlich des Schwarz-
weiherbachs westlich der Beobachtungs-
plattform entlang des stark genutzten Feld-
wirtschaftsweges 
mittel: Erweiterungsfläche im Norden für 
Koniks und größere Winterweide und bei 
mittlerer und hoher Überflutungshöhe als 
Ausweichflächen  

Wei2 
Umtriebsweide wie bisher oder Überführung 
in extensive Wiesennutzung oder Integration 
in Dauerweideflächen 

gering 
Aufrechterhaltung der Zäune hoch 

 
 

Priorität hoch =  notwendig um Verschlechterungsverbot einhalten zu können 
Priorität mittel =  Entwicklungs- und Angebotsplanung: Umsetzung kann relativ zeitnah zu einer  
 Verbesserung des Erhaltungszustandes des VSG und einzelner Arten führen 
Priorität gering =  Entwicklungs- und Angebotsplanung: Umsetzung langfristig planen, kein Zeitdruck 


